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Bekanntmachung Nr. 023/2019 
 

zur 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am Donnerstag, 21.02.2019 um 19:30 Uhr 
im Bürgerzentrum, Paul-Gerhardt-Weg 1, Raum 222 - Magistratszimmer im 
Bürgerzentrum  
 
 

Tagesordnung 
 

TOP Betreff 
Vorlagen-Nr. 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Antrag SPD: Verzicht auf die Stelle einer hauptamtlichen Ersten Stadträtin / eines 
hauptamtlichen Ersten Stadtrats in der Stadt Oestrich-Winkel 
2018/159 

 

2. Bericht der Kämmerei / Quartalsbericht 
 

3. Verschiedenes 
 

 
 
 
 
Oestrich-Winkel, 11.02.2019 
 
 
 
Pavlos Stavridis 
Ausschussvorsitzender 
 



 

Stadt Oestrich-Winkel 
im Rheingau 
 

Sitzungsprotokoll 
 
 

 

OESTRICH-WINKEL 
IM RHEINGAU 

 

Gremium Haupt- und Finanzausschuss 

Sitzungsdatum 21.02.2019 

Uhrzeit 19:30 Uhr bis 21:05 Uhr 

Sitzungsort Raum 222 - Magistratszimmer im Bürgerzentrum, 

 

Anwesend 
 
Vorsitzender: 
Pavlos Stavridis (CDU) 
 
Mitglieder: 
Erich Herbst (CDU) vertritt Klepper, Tabea (CDU) 
Dr. Lutz Lehmler (SPD) vertritt Fladung, Katharina (SPD) 
Andreas Orth (CDU) 
Marika Prasser-Strith (GRÜNE) 
Carsten Sinß (SPD) 
Björn Sommer (FDP) vertritt Hamm, Karl-Heinz (FDP) 
 
Magistrat: 
Bürgermeister Michael Heil (CDU) 
Werner Fladung (SPD) 
Joachim Haberstroh (CDU) 
 
Stadtverordnetenversammlung: 
Albert Bungert (CDU) 
Gerda Müller (SPD) 
Dr. Ute Weinmann (GRÜNE) 
 
Schriftführer: 
Tobias Müller  
 

Abwesend 
Katharina Fladung  (SPD) 
Karl-Heinz Hamm  (FDP) 
Tabea Klepper  (CDU) 
 

 

 
Ausschussvorsitzender Pavlos Stavridis eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 19:30 
Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist. 
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1. Antrag SPD: Verzicht auf die Stelle einer hauptamtlichen Ersten Stadträtin / eines hauptamtlichen 
Ersten Stadtrats in der Stadt Oestrich-Winkel 
2018/159 

Wortbeiträge: SV Orth, SV Sinß, SV Herbst, SV Sommer, SV Dr. Lehmler, SV Prasser-Strith, SV P. Stavridis 
 
Die Fragen zum Fragenkatalog der Fraktionen CDU und FDP werden von Bürgermeister Heil und Ersten 
Stadtrat Fladung abwechselnd beantwortet. 
 
Protokollnotiz: 
Die Gesamtanzahl an Überstunden auf Leitungsebene der Stadt Oestrich-Winkel beträgt zum 31.12.2018 
insgesamt 1.416 Stunden. 
 
Das Thema wird sehr kontrovers und intensiv diskutiert. 
 
SV Prasser-Strith reicht einen Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum SPD Antrag ein. 
 
Ergänzungsantrag zum SPD-Antrag „Änderung der  Hauptsatzung - Verzicht auf die Stelle des 
hauptamtlichen Ersten Stadtrates in der Stadt Oestrich-Winkel (BV 2018/159) 
 
Wir bitten um personellen Ausgleich auf Leitungsebene der Stadtverwaltung, die dann die Stelle des Ersten 
Stadtrates kompensieren kann.  
Die genaue Ausgestaltung der Führungsebenen in der Stadtverwaltung soll dann unter der Gestaltung des 
zukünftigen Bürgermeisters liegen und durch diesen vorgenommen werden. 
 
SV Sinß bittet um Unterbrechung der Sitzung für 5 Minuten, damit sich die Fraktionen intern beraten 
können. 
 
Die Sitzung wird von 20:45 bis 20:50 Uhr unterbrochen. 
 
Der Vorsitzende SV Stavridis lässt zunächst über den Ursprungsantrag der SPD  und anschließend über den 
Ergänzungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen abstimmen. 
 
Beschluss 
Ursprungsantrag:    Bei 3 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt. 
Ergänzungsantrag: Bei 1 Ja-Stimme, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt. 
 
 
 

2. Bericht der Kämmerei / Quartalsbericht 
Erster Stadtrat Fladung berichtet über den IV. Quartalsbericht 2018. Im Bereich der Personalkosten gab es 
Mehraufwendungen, bedingt durch Tariferhöhungen, damit verbundene Einmalzahlungen, tarifbedingte 
Höhergruppierungen und Integrationsmaßnahmen. Darüber hinaus wurden für zusätzliche im Stellenplan 
berücksichtigte Stellen nicht ausreichend Mittel veranschlagt. Für 2018 soll der Mehrbedarf durch 
Minderausgaben und Mehrerträge gedeckt werden. 
 
Die Entwicklung konnte in den vorherigen Quartalsberichten nicht erkannt werden, weil wesentliche 
Aufwendungen (13. Monatsgehalt) erst im Dezember 2018 wirksam wurden. 
Erster Stadtrat Fladung teilt mit, dass in den künftigen Quartalsberichten Positionen, die erst am 
Jahresende wirksam werden, unterjährig zugeordnet werden. 
Da auch in 2019 nicht ausreichend Mittel bereit stehen, müssen auch hier Einsparungen erfolgen. 
 
Wortbeiträge: SV Sinß, SV Dr. Lehmler, SV Prasser-Strith, Bürgermeister Heil 
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Protokollnotiz: 
Ein Aktenvermerk zum voraussichtlichen Mehrbedarf an Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 
sowie Deckungsmöglichkeiten im Gesamthaushalt wird dem Protokoll beigefügt. 
 
Der Bericht der Kämmerei zum IV. Quartal 2018 wird von den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis 
genommen. 
 

 
3. Verschiedenes 
Hierzu gibt es keinen Beratungsbedarf. 
 

 
 
Oestrich-Winkel, 22.02.2019 
 
 
 

Ausschussvorsitzender 
Pavlos Stavridis 

 Schriftführer 
Tobias Müller 

 
 
 



 

Fraktion SPD 
in der Stadtverordnetenversammlung 
 

Antrag 
Nr. 2018/159 
 

 

 

 

Fraktionsvorsitz Carsten Sinß 

 
Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2018 

Haupt- und Finanzausschuss 08.11.2018 

Haupt- und Finanzausschuss 17.01.2019 

Stadtverordnetenversammlung 04.02.2019 

Haupt- und Finanzausschuss 21.02.2019 

Stadtverordnetenversammlung 08.04.2019 

 
 

 
Antrag SPD: Verzicht auf die Stelle einer hauptamtlichen Ersten Stadträtin / eines hauptamtlichen Ersten 
Stadtrats in der Stadt Oestrich-Winkel 
 

 
 

Antragstext 
 
Die Stadtverordneten beschließen folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung unserer Stadt, um die 
Stelle der hauptamtlichen Ersten Stadträtin/des hauptamtlichen Ersten Stadtrates in Oestrich-Winkel 
abzuschaffen: 
 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Oestrich-Winkel 
 
Artikel I 
§ 3 der Hauptsatzung der Stadt Oestrich-Winkel erhält folgende Fassung: 
§ 3 Magistrat 
(1) Der Magistrat besteht aus der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder dem hauptamtlichen Bürgermeister 
und den ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträten. 
(2) Die Zahl ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte beträgt sieben. 
 
Artikel II 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Begründung 
 
Oestrich-Winkel ist die einzige Stadt im Rheingau-Taunus Kreis, die sich einen hauptamtlichen Ersten Stadtrat 
leistet. Selbst wesentlich größere Städte wie Taunusstein, Idstein und Eltville kommen ohne hauptamtlichen 
Ersten Stadtrat bzw. hauptamtliche Erste Stadträtin aus. Mit der Streichung der Stelle würden alleine für eine 
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Wahlzeit von sechs Jahren finanzielle Belastungen von mehr als einer halben Millionen Euro vermieden 
werden. Zudem drohen dauerhafte Pensionsverpflichtungen. Mit der Streichung der Stelle einer 
hauptamtlichen Ersten Stadträtin bzw. eines hauptamtlichen Ersten Stadtrats könnte die Stadt dauerhaft 
zusätzlichen finanziellen Spielraum gewinnen, zum Beispiel für Steuersenkungen, den Ausbau der 
Infrastruktur oder zur Vereinsförderung. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
urch Streichung der Stelle einer hauptamtlichen Ersten Stadträtin bzw. eines hauptamtlichen Ersten 
Stadtrates werden Personalkosten reduziert und Kosten für die Stadt vermieden. 
 
 
 
Oestrich-Winkel, 01.10.2018 
 
 
Fraktionsvorsitz 
 

































Dezernat II
Fachbereich 02 Finanzen
-Kämmerei-

Beschreibung Ansatz  2018

Plan 
4.Quartal 

2018

Ist    
4.Quartal 

2018
Abweichung 

absolut
Abweichung 

in %
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.300.894 -1.300.894 -1.542.570 241.676 18,58%
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.316.600 -1.316.600 -1.299.727 -16.873 -1,28%
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.141.875 -1.141.875 -1.150.510 8.635 0,76%
4 Bestandsveränderungen und aktivierte  Eigenleistungen 0 0 0 0 0,00%

5 Steuern und steuerähnliche  Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -13.195.777 -13.195.777 -12.425.432 -770.345 -5,84%
6 Erträge aus Transferleistungen -507.715 -507.715 -496.368 -11.347 -2,23%
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen -3.866.037 -3.866.037 -3.914.781 48.744 1,26%
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge -607.597 -607.597 -607.597 0 0,00%
9 Sonstige ordentliche Erträge -359.624 -359.624 -363.265 3.641 1,01%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -22.296.119 -22.296.119 -21.800.250 -495.869 -2,22%

11 Personalaufwendungen 3.987.073 3.987.073 4.194.929 207.856 5,21%

12 Versorgungsaufwendungen 779.212 779.212 523.494 -255.718 -32,82%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.603.731 5.603.731 5.521.481 -82.250 -1,47%
14 Abschreibungen 1.294.378 1.294.378 1.294.378 0 0,00%
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.040.331 2.040.331 2.193.654 153.323 7,51%
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 8.237.825 8.237.825 8.159.542 -78.283 -0,95%
17 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0,00%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.235 21.235 21.239 4 0,02%
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 21.963.785 21.963.785 21.908.717 -55.068 -0,25%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -332.334 -332.334 108.467 -223.867
21 Finanzerträge -55.000 -55.000 -222.308 167.308
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 294.334 294.334 254.669 -39.665
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 239.334 239.334 32.361 -206.973 -86,48%
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und  Nr. 21) -22.351.119 -22.351.119 -22.022.558 -328.561 -1,47%
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 22.258.119 22.258.119 22.163.386 -94.733 -0,43%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -93.000 -93.000 140.828 47.828

* Grundlage des Berichts sind die Buchungen bis zum 31.12.2018!

Quartalsbericht zum 31. Dezember 2018*

Höhere Personalaufwendungen aufgrund neuer 
Tarifanpassungen sowie Neueinstellungen im Kita-Bereich!
Pensions- und Beihilferückstellungen werden erst im Rahmen 
des Jahresabschlusses aufgrund von finanz-mathematischen 
Gutachten ermittelt!

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt 2018 
deutlich unter den Erwartungen. Eine Kompensation erfolgt 
durch die Mehrerträge beim Forst!**

Gutes Finanzergebnis aufgrund erhöhter Zinserträge im 
Rahmen der Zinssteuerung durch die Fa. Magral sowie 
geringerer Zinsaufwendungen!

Holzverkauf!

**Nach den jüngsten Mitteilungen und Hochrechnungen kann zum Jahresende nicht mehr erwartet werden, dass die Einkommenssteueranteile wie geplant realisiert werden. Ein Minderertrag von rd. 500.000 EUR ist 
wahrscheinlich. Die Kompensation in 2018 ist jedoch gewährleistet. Mit Blick auf das Jahr 2019 ist bekanntzugeben, dass mindestens dieser Anteil bei den Erträgen fehlen wird. Jedoch kann diese Entwicklung durch 
den Kommunalen Finanzausgleich 2019 (Planungsdaten vom 31.10.18, FV5070 A-110-IV3/19) kompensiert werden

2018 zusätzl. Ausgleichszahlung KFA (44458,00 €)



Beschreibung Ansatz  2018

Plan 
4.Quartal 

2018
Ist 4.Quartal 

2018
Abweichung 

absolut
Abweichung 

in %
Schlüsselzuweisungen -3.736.937 -3.736.937 -3.737.102 165 0,00%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -507.715 -507.715 -496.368 -11.347 -2,23%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -7.895.765 -7.895.765 -7.296.566 -599.199 -7,59% 1.848.243,68 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -379.317 -379.317 -364.350 -14.968 -3,95% -1.596.061,48 €
Grundsteuer A -220.922 -220.922 -215.539 -5.383 -2,44% 252.182,20 €
Grundsteuer B -1.909.091 -1.909.091 -1.902.676 -6.415 -0,34%
Gewerbesteuer -2.583.727 -2.583.727 -2.433.232 -150.495 -5,82% 89.314,67 €
Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer -138.809 -138.809 -115.951 -22.858 -16,47% -93.409,09 €
Hundesteuer -56.426 -56.426 -59.154 2.727 4,83% -4.094,42 €
Zweitwohnungsstuer -11.720 -11.720 -18.689 6.969 59,46%
Kreisumlage 4.382.103 4.382.103 4.381.449 654 0,01%
Schulumlage 3.405.226 3.405.226 3.354.143 51.083 1,50%
Gewerbesteuerumlage 450.496 450.496 426.128 24.368 5,41%

Stand der Kassenkredite zum 31.12.2018:  1.074.400,00 €**
Genehmigter Kassenkredit: 14.000.000,00 €

Stand der Kassenkredite zum 16.01.2019: 500.000,00 €

**09/18 Ablösung Kassenkredite i. H. v. 8.800.000,00 im Rahmen der Hessenkasse!

gez. Tobias Müller
Kämmererei

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:
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